
 
 
 

Gebührentarif 
 
 
Der Verwaltungsrat der Wasserkorporation Benken erlässt gestützt auf Art. 48 des Wasserreglements 
der Wasserkorporation Benken vom 28. Juni 2021 folgenden Gebührentarif: 
 
 
Art. 1 Grundgebühr 
Die jährliche Grundgebühr beträgt Fr. 40.00 für den ersten Wasserzähler und Fr. 20.00 für jeden 
weiteren Wasserzähler. 
 
Art. 2 Gebäudezuschlag 
Der jährliche Gebäudezuschlag beträgt 0,4 Promille des Zeitwerts der angeschlossenen Gebäude. 
 
Art. 3 Konsumgebühr 
Die Konsumgebühr beträgt Fr. 1.20 je bezogenem Kubikmeter Wasser 
 
Art. 4 Feuerschutzbeitrag 
Der jährliche Feuerschutzbeitrag für Bauten und Anlagen, die nicht dem Verteilnetz angeschlossen sind, 
gem. Art 56. des Wasserreglements, beträgt 0,4 Promille des Zeitwerts der Gebäude. 
 
Art. 5 Mahngebühr 
Die Mahngebühr gem. Art. 65 des Wasserreglements beträgt Fr. 10.00. 
 
Art. 6 Mehrwertsteuer 
Soweit es sich um steuerbare Leistungen handelt, wird zusätzlich die Mehrwertsteuer in Rechnung 
gestellt. 
 
Art. 7 Aufhebung bisherigen Rechtes 
Der Gebührentarif vom 19. März 2015 wird aufgehoben. 
 
Art. 8 Vollzugsbeginn 
Der Gebührentarif wird ab 1. November 2023 angewendet. 
 
Vom Verwaltungsrat erlassen am 23.10.2023 
 
 
 
 
Verwaltungsrat der Wasserkorporation Benken 
 
 
Der Präsident: Roger Schmid 
Der Aktuar: Felix Bächtiger 


